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Bekanntmachung  

  

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes mit der 
Bezeichnung „Sportzentrum Herrenau“ mit paralleler 22. Änderung 

des gültigen Flächennutzungsplanes für eine 
Gemeindebedarfsfläche sowie Flächen für Sport- und Spielanlagen  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlhausen hat am 13.03.2023 in seiner öffentlichen Sitzung 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Herrenau“ und die 22. Änderung des 
gültigen Flächennutzungsplanes für eine Gemeindebedarfsfläche sowie Flächen für Sport- 
und Spielanlagen beschlossen. Der o.g. Plan ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich 
auszulegen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf basiert auf einer Planung des Stadtplanungsbüros Bernhard 
Bartsch, Sinzing i.d.F. v. 24.05.2023. Der Planbereich liegt am östlichen Ortsrand von 
Mühlhausen im Bereich von bestehenden Sportplatz- und landwirtschaftlichen Flächen. Direkt 
westlich liegt der historische Ludwig-Donau-Main-Kanal und östlich die neue B299 
Ortsumfahrung. Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 2,1 ha. und 
ist im folgenden Lageplanausschnitt dargestellt: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Gemeinde Mühlhausen beabsichtigt den Neubau einer Mehrzweck-Sporthalle in 
Mühlhausen. Im Zuge des Turnhallenneubaus möchte die Gemeinde Mühlhausen das Areal 
im Bereich der bestehenden Sportplätze städtebaulich neu ordnen und entwickeln. 
Bedarfsdarlegung Der Neubau der Mehrzweckhalle ist erforderlich, da die bisherige 
Schulsporthalle am jetzigen Standort nicht mehr ausreicht und nicht wirtschaftlich saniert 
werden kann. Die bestehenden Sportfreiflächen sollen erhalten bleiben. Für eine Erweiterung 
des Schulgebäudes aufgrund von steigenden Schülerzahlen ist vorgesehen den Standort der 
jetzigen Turnhalle zu nutzen. Durch den Neubau kann ein lückenloser Schulsportbetrieb 
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gewährleistet werden. Mit der Entwicklung dieser Mehrzweckturnhalle am neuen Standort 
können auch Synergie-Effekte für den außerschulischen Sport erreicht werden. 
 
Der Bebauungsplanentwurf mit Grünordnungsplan wird zu den üblichen Geschäftszeiten im 
Rathaus Gemeinde Mühlhausen, Bahnhofstraße 1 a, 92360 Mühlhausen, Bauamt (ehemalige 
Raiffeisenbank) nach Terminvereinbarung vom  
 

05. April 2024 bis 06. Mai 2024  
 

ausgelegt und kann eingesehen werden. Während dieser Auslegungsfrist können Bedenken 
und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht 
von Bedeutung ist.  
 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind jedoch 
zusätzlich im Internet unter folgender Internet-Adresse eingestellt: https://www.muehlhausen-
sulz.de/rathaus-politik/bauleitplanungen/bekanntmachung-oeffentliche-auslegung-bebauungsplan-
sportzentrum-herrenau 

Datenschutz:  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  

 
 
Mühlhausen, den 21.03.2024  
  
Gemeinde Mühlhausen  
  

  
  
Dr. Martin Hundsdorfer  
1. Bürgermeister  
  
  
  
ausgehängt am   28.03.2024  
abgenommen am   07.05.2024  
 


